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Gewerkschaften und Regierung einigen sich auf Pensionsreform
Die Gewerkschaftsbünde Cgil Cisl Uil und die Regierung haben sich am 20. Juli zur Abänderung der Pensionsreform des Vorgängerkabinetts Berlusconi geeinigt. Demnach wird die sprunghafte Anhebung des Rentenantrittsalters ab 2008 abgemildert und ab Juli 2009 ein Quotensystem eingeführt.

Das Mindestalter für die Pensionierung von lohnabhängig Beschäftigten mit 35 Beitragsjahren ab dem 1.1.2008 liegt nun bei 58 Jahren. Die Maroni-Pensionsreform hatte als Voraussetzung ein Lebensalter von 60 Jahren vorgesehen.

Ab 1. Juli 2009 müssen Arbeitnehmer eine Mindestsumme aus Lebensalter und Beitragsjahren erreichen, um in Rente gehen zu können. Zudem müssen Arbeitnehmer ab Juli 2009 mindestens 59 Jahre, ab 2011 mindestens 60 Jahre und ab 2013 mindestens 61 Jahre alt sein, um in Rente gehen zu können. 

Überblick

Mit mindestens 35 Beitragsjahren erreichen lohnabhängige Arbeitnehmer die Voraussetzungen für die Dienstaltersrente wie folgt:




Mindestvoraussetzungen

Datum 


Lebensalter
Summe (Alter+Beitragsjahre)

1.1.2008

58

- 
1.7.2009

59

95 (60+35 oder 59+36)
1.1.2011

60

96 (61+35 oder 60+36)
1.1.2013

61

97 (62+35 oder 61+36)
Für die Schwerstarbeiter sind Sonderregelungen vereinbart worden. Diese werden von einer eigenen Kommission erarbeitet. Diese Neuerungen (Abmilderung „scalone“ und Schwerstarbeiter) erfordern bis 2017 insgesamt 10 Milliarden Euro. Diese Summe soll u.a. durch Einsparungen bei den Rentenanstalten abgedeckt werden.
Regierung und Gewerkschaftsbünde haben sich weiters verpflichtet, zu einem späteren Zeitpunkt einzelne Punkte des Abkommens zu überprüfen und ev. zu überarbeiten.

Aufrecht bleibt das Anrecht auf Pensionierung mit 40 Beitragsjahren; ebenso die Alterslimits von 60 Jahren für Frauen bzw. 65 für Männer für die Altersrente.

20.07.07

